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Wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist, wurden in den Wasserproben aus dem direkten 
Abstrombereich GWM 2, DP 6, GWM 5 FIT und DP 5 deutlich erhöhte Gehalte an LHKW 

zwischen 12.677,3 IJg/1 (DP 5.1) und max. 20.963,7 IJg/1 (GWM 5 F) ermittelt. Die Grundwas­
serproben aus den mittleren Teufenabschnitten wurden in rot, die Proben aus den tieferen 

Entnahmebereichen wurden blau dargestellt. Wie der Tabelle 2 zu entnehmen ist, können 

offensichtlich keine klaren Zusammenhänge zwischen den lokalen Höhen der LHKW-Gehalte 

und den Grundwasser-Entnahmetiefen erfasst werden, d. h. im Bereich der Sondierung DP 5 
wurden im tiefen Entnahmebereich nahezu 1 Ofach höhere LHKW-Gehalte als im mittleren 

Teufenbereich ermittelt. Bei der Sondierung DP 6 liegt das Verhältnis genau umgekehrt, d. h. 

der LHKW-Gehalt der Wasserprobe aus dem mittleren Teufenabschnitt liegt ca. 15fach über 

dem LHKW-Gehalt des tiefen Grundwasserbereiches. Eine ähnliche Situation zeigt sich auch 

bei der GWM 5. 

Bei der Betrachtung der Einzelgehalte (Tab. 2 und Anlage 7) der LHKW wird deutlich, dass 

der Gehalt an Tetrachlorethen bei allen LHKW-belasteten Proben zwischen 80- und 90 % 
liegt. Daraus lässt sich schließen, dass es bisher noch zu keinem signifikanten Abbau der 

leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffverbindungen zugunsten dehalogenierten Koh­

lenwasserstoffen wie Trichlorethen, cis 1 ,2-Dichlorethen oder Mono-Chlorethen (Vinylchlorid) 

gekommen ist. 

6 Bewertungsgrundlagen 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (Bundes-Bodenschutz- und 

Altlastenverordnung- BBodSchV. 1999) 

Nach § 4, Abs. 3 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) besteht die Verpflichtung, Boden 

so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Beläs­

tigungen für den Einzelnen oder die Allgemeinheit bestehen. Dabei sind die planungsrechtli­
che Nutzung des Grundstücks und das sich daraus ergebende Schutzbedürfnis zu beachten, 

soweit dies dem Schutz der in § 2, Abs. 2.1 und 2 BBodSchG genannten Bodenfunktionen 

zu vereinbaren ist. Im Rahmen der Bewertung ist Art und Konzentration der Schadstoffe, die 

Möglichkeit ihrer Ausbreitung in die Umwelt und ihre Aufnahme durch Menschen, Tiere und 
Pflanzen sowie die Nutzung des Grundstücks zu berücksichtigen (§ 9, Abs. 1 BBodSchG). 

Es ist zu prüfen. für welche Wirkungspfade der Verdacht einer Gefahr besteht. Es werden die 

Wirkungspfade Boden/Mensch, Boden/Nutzpflanze und Boden/Grundwasser unterschieden. 

Für die Beurteilung, inwieweit eine Gefahr für den Wirkungspfad Boden/Grundwasser gege­
ben ist. ist eine Abschätzung der Sickerwasserbeschaffenheit und -frachten für den Über­

gangsbareich von der ungesättigten zur grundwassergesättigten Zone erforderlich. Hierbei 

sind der lithologische Bodenaufbau (Bodenart), der Grundwasserflurabstand, die Kontamina­

tionsverteilung im Untergrund und das Schadstoffrückhaltevermögen der angetroffenen Bo­
denschichten maßgeblich. 
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Orientierungswerte für Bodenbelastungen gemäß der LAWA- .. Empfehlungen für die Erkun­
dung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden" (Länderarbeitsgemeinschaft 
Wasser, 1994) 

Die Orientierungswerte in Tabelle 3 der LAWA-Empfehlungen stellen eine Bewertungshilfe 
dar. Sie sind unterteilt in Prüf- und Maßnahmenschwellenwerte. Bei Erreichen der Prüfwerte 
sollte standortbezogen eine weitere Ermittlung des Sachverhalts durchgeführt werden. 
Schadstoffgehalte im Bereich der Maßnahmenschwellenwerte erfordern in der Regel Siche­
rungs- oder Sanierungsmaßnahmen. 

7 Bewertung 

Der Ergebnisse der vorliegenden Detail-Grundwasseruntersuchung haben die der orientie­
renden Altlastenuntersuchungen der SakestaUCH GmbH (GU 90117 vom 21.12.2009) bestä­
tigt. Es findet offensichtlich ein signifikanter Eintrag von Schadstoffen über den Wirkungspfad 
Boden - Grundwasser statt. Die Gefahr für das Grundwasser ist konkret, eine deutliche Ver­
unreinigung hat im Bereich des Grundstücks Bunsenstraße 2 in 22946 Trittau stattgefunden. 

Zur Ermittlung der Grundwasserfließrichtung wurden daher wie empfohlen vier Grundwas­
sermessstellen auf dem Grundstück eingerichtet. Außerhalb des Grundstücks wurde mit sie­
ben direct push-Sondierungen eine vorhandene LHKW-Schadstofffahne untersucht und ein­
gegrenzt. Die Erkenntnisse aus den direct push-Sondierungen sowie die Ergebnisse der da­
mit verbundenen Grundwasseruntersuchungen resultierten in dem Standort für eine fünfte 
Grundwassermessstelle (GWM 5) außerhalb des Areals im direkten Abstrom der Bodenver­
unreinigung ost-südöstlich des Havariebereichs. Die höchsten Schadstoffgehalte (L LHKW) 
wurden in Wasserproben aus dieser Messstelle nachgewiesen, obwohl an dieser Stelle be­
reits mit Verdünnungsetfakten zu rechnen ist. Die Messstelle GWM 5 ist an der Stelle der 
stärksten Abstrombelastung richtig positioniert. 

Weiterhin hat sich bestätigt, dass der Grundwasserflurabstand rd . 4 m beträgt. Der obere 
Grundwasserleiter wird von einer durchgehenden Tonschicht unterlagert, so dass der zweite 
Grundwasserleiter ab ca. 7,5/8m geschützt ist. 

ln dem Brunnen I der Fa. Kahl auf dem südlich angrenzenden Grundstück wurden sehr ge­
ringe LHKW-Gehalte von 0,8 IJg/1 in Tiefen > 75 m ermittelt, die möglicherweise auf die Hava­
rie Bunsenstr. 2 zurück zuführen sind. Möglicherweise gelangten hier Verunreinigungen über 
Wegsamkelten bei der der Brunnenverrohrung bzw. im Ringraum des Brunnens in den tiefen 
Grundwasserleiter. Solange hier ein kausaler Zusammenhang nicht auszuschließen ist, be­
steht hier weiterer Handlungsbedarf in Form eines Monitorings. 

Es findet ein signifikanter Austrag von LHKW-kontaminiertem Grundwasser über die Grund­
stücksgranzen hinaus statt. Die Schadstoffverteilung in den Proben zeigt, dass ein nennens-
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werter mikrobiologischer Abbau bisher nicht stattgefunden hat. Es hängt mit den Milieubedin­
gungen am Standort zusammen (relativ hoher Sauerstoffgehalt im Grundwasser), dass 
Tetrachlorethen zu> 90% der dominierende Schadstoffparameter ist. 

Der Prüfwert der BBodSchV von 10 J,Jg/1 ist im Bereich der Schadstofffahne um mehrere 
10er-Potenzen überschritten. Der LAWA-Maßnahmenschwellenwert von 20 - 50 J,Jg/1 ist 
ebenfalls um ein Mehrhundertfaches überschritten. 

Die Schadstofffahne zeigt auf die Fläche ,,Ehemalige Bahngleise/Bebauungsplan 44" und 
etwas weiter entfernt auch auf das Naturschutzgebiet Hahnheide. ln der Richtung des 
Schadstoffabstroms liegen in der Waldstraße vereinzelt Wohnhäuser, die bis dato nicht an 
die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind und ggf. eigene Haus- bzw. Gartenbrunnen 
betreiben (vgl. Brunnen Waldstraße 11 , Brunnentiefe 5,3 m). ln diesem Brunnen wurden ge­
ringe LHKW-Gehalte ermittelt, die jedoch möglicherweise auf die LHKW-Quelle in der 
Bunsenstraße zurückzuführen ist. Es besteht die Gefahr, dass LHKW-belastetes Grundwas­
ser die Haus-und Gartenbrunnen erreicht und damit die menschliche Gesundheit gefährdet. 
Es müssen daher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Sicherung, Sanierung) zur Ausführung 
kommen, die verhindern, dass weiterhin LHKW in den gemessenen Konzentrationen vom 
Grundstück Bunsenstraße 2 in Trittau ausgetragen werden. 

8 Empfehlungen zum weiteren Vorgehen I Kostenschätzung 

Unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Detailuntersuchung (1. Schritt) wird die Durchfüh­
rung eines zweiten Detailuntersuchungsschrittes zur Klärung der folgenden noch offenen 
Fragen empfohlen: 

• Ist der zweite Grundwasserleiter (zwischen ca. 8 und 20 m) von den im ersten 
Grundwasserhorizont angetroffenen LHKW-Verunreinigungen beeinträchtigt? Wie gut 
ist die Schutzwirkung der (durchgehenden?) wenige dm mächtigen Tonschicht? 

• Besteht bei der Nutzung der Brunnen Fa. Kahl und Waldstraße 11 eine Gefahr für das 

Schutzgut Mensch ? 
• Wie weit reicht die nach Ostsüdosten verlaufende Schadstofffahne? 

Wie in Kapitel 3 schematisch skizziert, wurde der 2. Grundwasserleiter unter der wenige dm­
mächtigen Tonschicht, welche als Grundwasserstauer fungiert, bis dato nicht untersucht. Wir 
halten eine Grundwasseruntersuchung aus diesem Stockwerk aufgrund der vorgefundenen 
starken LHKW-Verunreinigungen im ersten Grundwasserleiter und aufgrund der geringen 
Mächtigkeit des stauenden Tonhorizontes für unerlässlich. 

Es wird daher die Errichtung von mindestens drei Grundwassermessstellen bis zur vermute­
ten Endteufe des zweiten Grundwasserleiters empfohlen. Davon sollte eine Messstelle im 
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